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Änderung des Bebauungsplanes

VerfahrensvermerkeFestsetzungen durch Planzeichen und Text

ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES 
"LAUBBERG" in Seußling

VERFAHRENSVERMERKE

A  FESTSETZUNGEN 
DURCH PLANZEICHEN UND TEXT

Der Bebauungsplan beruht auf

dem Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 
geändert worden ist.

der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBI. S.588) letzte berücksichtigte Änderung: Art. 83 Abs. 1, 2 und 5 aufgeh. 
(§ 1 Nr. 13 G v. 8.4.2013, 174).

der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 
(BGBl. I S. 132), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 
geändert worden ist.

dem Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft 
und die Erholung in der freien Natur 
(Bayerisches Naturschutzgesetz - BayNatSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 2005.

Die Rechtsgrundlagen für die einzelnen zeichnerischen Festsetzungen 
sind in der Planzeichenerklärung 
angegeben. Die Rechtsgrundlagen für die ergänzenden textlichen 
Festsetzungen sind diesen unmittelbar angefügt.

Die Plandarstellung erfolgte nach der Verordnung über die Ausarbeitung 
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) zuletzt
geändert worden ist.
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1. Änderung

GEMEINDE ALTENDORF

Maßstab
1:1000

laut Beschluss vom geprüft

Entwurfsverfasser:

Kittner & Weber Ingenieurbüro GmbH 

Allgemeines Wohngebiet (§4 BauNVO)

Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind gemäß §1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 
die im Allgemeinen Wohngebiet gemäß §4 Abs. 3 Nummer 1,2,3,4, 5 BauNVO 
zulässigen: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen.

GFZ 0,6

WA

5° - 45° 

SD, WD, 
PD, ZD

II
E+I

GRZ 0,3

Auffüllungen oder Abgrabungen im Grenzbereich zum Straßengrundstück der Kreisstraße BA3 sind 
mit dem Landratsamt Bamberg, Fachbereich 43, Kreiseigener Tiefbau, abzustimmen.

Abstand zur Straßenkante der Kreisstraße BA3 mindestens 10 m als Bauverbotszone

Bei der Errichtung von baulichen Anlagen im Bereich der Bauverbotszone sowie der Baubeschränkungszone 
ist die Zustimmung des Landratsamtes Bamberg, Kreiseigener Tiefbau, erforderlich.

Hinweis:

Mit Leitungsrechten zu belastende Fläche

Die Gemeinde Altendorf hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 24.06.2021
den Bebauungsplan  „Laubberg“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 
24.06.2021 als Satzung beschlossen.

Altendorf, den ………………….    

…………………………………....
1. Bürgermeister

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom 19.04.2021 bis einschließlich 28.05.2021 beteiligt.
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Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 13.06.2015 ortsüblich bekanntgemacht. 

5. Öffentliche und private Grünflächen

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 25.03.2021 den Entwurf zur
Bebauungsplan-Änderung „Laubberg“ in der Fassung vom 22.02.2021 mit dem
Entwurf der Begründung vom 22.02.2021 gebilligt und die öffentliche Auslegung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

  4.1 Verkehrsflächen mit Straßenbegrenzungslinie

  4.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

        Öffentliche Parkfläche

        Gehweg

  4.4 Zufahrtseite zu den Garagen/Stellplätzen/Carports auf den Grundstücken

  4.5 Fahrtrichtung des Straßenabschnittes

Der Gemeinderat von Altendorf hat in seiner Sitzung am 28.05.2015 beschlossen,
eine Bebauungsplanänderung im vereinfachten Verfahren für
das Baugebiet „Laubberg“ in Seußling gem § 13 Baugesetzbuch (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2014),
zuletzt geändert durch Art. 1 G vom 20. November 2014 (BGBI I S. 1748),
aufzustellen. 

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
(§9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §22 und §23 BauNVO)

Gestaltung - Änderung

2. Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches - Änderung

1. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Der Entwurf zum Bebauungsplan „Laubberg“ mit der Begründung wurde in der Zeit
vom 19.04.2021 bis einschließlich 28.05.2021 im Rathaus zur allgemeinen
Information der Öffentlichkeit öffentlich ausgelegt.

Im WA-Gebiet:

Grundflächenzahl  0, 4(§16 Abs.2 Nr. 1 BauNVO)

Geschossflächenzahl 0,8 (§16 Abs.2 Nr. 2 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze (Erdgeschoss, Dachgeschoss als 
Vollgeschoss) ((§16 Abs.2 Nr. 3 BauNVO) 

o Offene Bauweise

Es sind Einzelhäuser, Doppelhäuser und Hausgruppen mit einer Länge von 
höchstens 50 m zulässig. (§22 Abs.2 BauNVO)

Baugrenzen

Als Dachform sind Satteldächer, Walmdächer und Pultdächer zulässig.
Die Dachform und die Dachneigung sind innerhalb des Bebauungsplans 
einheitlich zu gestalten. Die Dachformen und Neigungen müssen sich nach 
dem zuerst errichteten Gebäude richten.

Dachneigung, variiert entsprechend der Dachform.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes "Laubberg" sind weiterhin verbindlich.

  5.1 Anpflanzungen

               Bäume 

               Sträucher 

               Sonstige Bepflanzungen

  5.2 Erhaltung

               Bäume 

               Sträucher 

               Sonstige Bepflanzungen

  5.3 Private Grünflächen

     5.3.1 Anpflanzungen von Einzelbäumen innerhalb der Baugrundstücke
     Für jedes Baugrundstück sind Anpflanzungen an den vorgegebenen 
     Standorten vorzusehen. Standortabweichungen sind bis zu 2m zulässig. 
     Sollten aus verkehrstechnischen oder Gründen der technischen 
     Erschließung eine Bepflanzung am vorgesehenen Standort nicht möglich 
     sein, sind Standortabweichungen bis 4m zulässig.

  5.4 Pflanzliste für Bäume und Sträucher

     Kleinbäume (bis 30m hoch):
                Feldahorn (Acer campestre)
                Wildapfel (Malus sylvestris)

I. Festsetzungen durch Planzeichen
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Kniestöcke sind bis zur einer Höhe von max. 0,75 m zugelassen.

Planzeichnung

M: 1:1.000


